
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/3/23 98/06/0089
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.2000

Index

L82000 Bauordnung

L82005 Bauordnung Salzburg

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauPolG Slbg 1997 §9 Abs1 Z6;

BauRallg;

BebauungsgrundlagenG Slbg 1968 §14 Abs1 litb;

Rechtssatz

Aus § 14 Slbg BebauungsgrundlagenG 1968 (der die Entscheidung über das Ansuchen um die Bauplatzerklärung

betri;t), insbesondere § 14 Abs 1 lit b Slbg BebauungsgrundlagenG 1968 (wonach die Bauplatzerklärung grundsätzlich

zu versagen ist, wenn die Grund>äche eine Bebauung nicht zulässt), können die Nachbarn keine subjektiven Rechte

ableiten.

Schlagworte

Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Vorschriften, die keine subjektiv-

öffentliche Rechte begründen BauRallg5/1/9
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